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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mit einer Motion seiner SGK, welche das Anliegen einer parlamentarischen Initiative
Heim (sp, SO) (Pa. Iv. 04.433) aufnahm, beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, für
die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu sorgen. Eine erste wichtige
Massnahme könnte die Schaffung eines zentralen Meldesystems für medizinische Fehler
sein, wie sie insbesondere bei der Abgabe von Medikamenten immer wieder
vorkommen. Der Bundesrat, der die Auffassung vertrat, die Qualitätssicherung sei in
erster Linie eine Angelegenheit der Kantone und der Krankenversicherer, hatte die
Motion nicht entgegen nehmen wollen. Der Ständerat formulierte die Motion um, so
dass schliesslich auch der Bundesrat zustimmen konnte. Statt dem Bund die
Verantwortung für die Qualitätssicherung zu überbinden, soll dieser sich lediglich in
Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen für die Umsetzung des Anliegens
einsetzen. (Dieser Auftrag könnte auch der 2003 ins Leben gerufenen und seither mit
finanziellen Problemen kämpfenden „Stiftung für Patientensicherheit“ neuen Auftrieb
geben.) 1

MOTION
DATUM: 14.03.2005
MARIANNE BENTELI

Die Genehmigung der Gesetzesänderungen im Rahmen der Medicrime-Konvention war
im Nationalrat noch reine Formsache. Die Gesundheitskommission war denn auch klar
für Eintreten (19 zu 1 Stimme) auf die Vorlage und für Annahme (19 zu 3 Stimmen, 1
Enthaltung) aller Punkte, wie sie bereits vom Ständerat abgesegnet worden waren. SGK-
Sprecherin Heim (sp, SO) hielt sich in der Debatte kurz. Mehr Worte waren auch nicht
nötig, denn ohne längere Debatte wurden die Änderungen mit 175 Stimmen einstimmig
genehmigt. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Medikamente

Ein weiteres Sparpotenzial ortet das Parlament im Bereich der Mittel und Gegenstände
(Migel). Insbesondere wird kritisiert, dass der Bund eine Migel-Liste erlässt, welche
Maximalpreise festhält, was in der Praxis oft zu keinem eigentlichen Wettbewerb führt.
Mit zwei Motionen forderten Heim (sp, SO) und Humbel Näf (cvp, AG) (Mo. 05.3523) den
Bundesrat deshalb auf, die entsprechenden Verordnungen so zu ändern, dass
Krankenversicherer und Hilfsmittellieferanten die Preise für kassenpflichtige Migel
aushandeln und in Tarifverträgen festhalten müssen. Der Bundesrat vertrat die Ansicht,
eine Einwirkung auf die Höchstbetragssätze führe hier eher zum Ziel, selbst die
Wettbewerbskommission erachte die Festsetzung von Maximalbeträgen als taugliches
System, um das Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbessern. Im Plenum verzichtete er
zwar auf seinen ursprünglichen Antrag, die Motionen abzulehnen, behielt sich aber vor,
den Ständerat um Umwandlung in einen einfachen Prüfungsauftrag zu bitten, um in
dieser Frage seinen Handlungsspielraum zu bewahren. 3

MOTION
DATUM: 19.03.2007
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat behandelte als erster die vom Bundesrat im Vorjahr vorgelegte
Teilrevision des Heilmittelgesetzes zur vereinfachten Zulassung von Medikamenten in
Spitalapotheken. Seine Kommission wies zu Beginn der Debatte auf die Dringlichkeit
der Änderung hin, da Ende 2008 die Übergangsfrist des neuen Heilmittelgesetzes
auslief. Ohne eine Gesetzesanpassung könnten vor allem Spitäler viele Präparate nicht
mehr legal selber herstellen oder aus dem Ausland beschaffen. Die Kommission empfahl
in fast allen Punkten den Vorschlägen des Bundesrates zu folgen. Einzig bei den
kantonalen Zulassungen von Arzneimitteln wurde eine Ergänzung vorgenommen, indem
die Zulassungsrechte bis Ende 2011 verlängert wurden. Der Ständerat unterstützte ohne
Diskussion die kleinen Änderungen seiner Kommission und nahm die Teilrevision
einstimmig an. 

Auch im Nationalrat gab die Frage der kantonalen Zulassungen am meisten zu reden.
Dazu gab es drei Anträge. Einerseits denjenigen der Kommission, welche vorschlug,
ganz auf die Befristung für bestehende kantonale Zulassungen von Arzneimitteln zu
verzichten. Dann einen Antrag Heim (sp, SO), welcher dem Ständerat folgen und die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2008
LINDA ROHRER
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Zulassungen bis Ende 2011 befristen wollte. Eine Art Kompromiss aus diesen beiden
Vorschlägen war der Antrag Baumann (svp, TG), der eine Frist bis Ende 2013 vorschlug.
Der Nationalrat folgte knapp dem Kommissionsantrag mit 77 zu 76 Stimmen. In der
Gesamtabstimmung nahm er die Vorlage einstimmig an. 

In der Differenzbereinigung wies der Ständerat auf Abklärungen in den Kantonen hin,
welche ergeben hätten, dass es unter den kantonal registrierten Arzneimitteln auch
einige kritische Punkte gäbe. Daher war er der Meinung, dass der Vorschlag des
Nationalrates, auf die Befristung für bestehende kantonale Zulassungen von
Arzneimitteln zu verzichten, in die falsche Richtung laufe. Im Sinne eines Kompromisses
sprach sich der Ständerat für eine Fristverlängerung bis Ende 2013 aus. Dem schloss
sich auch der Nationalrat an und beide Kammern nahmen die Vorlage in der
Schlussabstimmung einstimmig an. 4

Der Ständerat überwies die Motionen Heim (sp, SO) und Humbel Näf (cvp, AG) (Mo.
05.3523) für mehr Preiswettbewerb im Bereich der Mittel- und Gegenstände (Migel)
ebenfalls. Wie vom Bundesrat gewünscht, wandelte er sie aber in einen Prüfungsantrag
um. Auf Antrag seiner Kommission nahm er einen Zusatz auf, der beinhaltet, dass das
Tarifvertragssystem dem Kartellgesetz unterstellt werden soll, da sonst Preisabsprachen
zu befürchten seien. 5

MOTION
DATUM: 02.10.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Heim (sp, SO) verlangte vom Bundesrat, konkrete Massnahmen
auszuarbeiten, um die Erkenntnislücke bei der medikamentösen Behandlung von
Kindern zu schliessen. Auch der Bundesrat war der Ansicht, dass die Verfügbarkeit von
Medikamenten, welche den spezifischen Bedürfnissen des kindlichen Körpers
angepasst sind, unbefriedigend sei. Der Nationalrat war ebenfalls einverstanden mit
dem Anliegen der Motion und nahm diese an. 6

MOTION
DATUM: 03.10.2008
LINDA ROHRER

In Bezug auf die Einsparungen, die bei den Medikamenten gemacht werden könnten,
stimmte der Nationalrat den vom Ständerat im Vorjahr vorgenommenen Abänderungen
der Motionen Heim (sp, SO) und Humbel Näf (cvp, AG) (Mo. 05.3523) für mehr
Preiswettbewerb im Bereich der Mittel- und Gegenstände (Migel) in einen
Prüfungsantrag zu. Eine Motion Diener (glp, ZH) (Mo. 09.3089) wollte den Bundesrat
beauftragen, für den Vertrieb von Arzneimitteln eine preisunabhängige Marge,
differenziert nach Vertriebskanal, festzulegen. Diese sollte auf der Basis einer
effizienten und preisgünstig durchgeführten Vertriebsleistung festgelegt werden. Der
Bundesrat lehnte dieses Begehren ab, da er diese Fragen in der zweiten Etappe der
Revision des Heilmittelgesetzes klären und regeln wollte. Der Ständerat wandte sich mit
einem Stichentscheid des Präsidenten gegen den Willen des Bundesrates und nahm die
Motion an. Der Bundesrat hatte im Vorfeld bereits angekündigt, im Falle einer Annahme
beim Nationalrat eine Abänderung in einen Prüfungsantrag zu beantragen. Aber auch
der Nationalrat nahm die Motion mit 110 zu 52 Stimmen an. Eine Motion Robbiani (cvp,
TI) (Mo. 08.3670) forderte den Bundesrat auf, so rasch wie möglich Massnahmen auf
Verordnungsebene zur Senkung der Arzneimittelpreise zu ergreifen und insbesondere
eine alle drei Jahre erfolgende Überprüfung der Medikamentenpreise anzuordnen. Der
Bundesrat erklärte sich bereit, seinen bereits bestehenden Spielraum auf
Verordnungsstufe auszuschöpfen und eine Regelung vorzubereiten, welche den
Rhythmus der Überprüfung der Arzneimittel bezogen auf deren Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zum Gegenstand hat. Der Ständerat nahm die
Motion an. 7

MOTION
DATUM: 04.06.2009
LINDA ROHRER

Ein Postulat Heim (sp, SO) (Po. 09.4009) forderte den Bundesrat auf, eine engere
Zusammenarbeit mit der EU im Arzneimittelbereich anzustreben und dazu einen
Bericht auszuarbeiten, der die Erarbeitung eines automatischen
Informationsaustausches im Heilmittelbereich, einer verstärkten und vereinfachten
Zusammenarbeit im Heilmittelbereich sowie die Prüfung von weiteren Möglichkeiten
zur Zusammenarbeit bei der Zulassung von Arzneimitteln und die Vor- und Nachteile
bei einer Acquisübernahme enthalte. In die gleiche Richtung zielte eine Motion der SVP,
welche die Zusammenarbeit zwischen den Heilmittelbehörden der EU und der Schweiz
verbessern wollte und dazu den Abschluss eines Memorandum of
Understanding/Confidentiality Agreement zum Informationsaustausch forderte. Der

MOTION
DATUM: 19.03.2010
LUZIUS MEYER
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Nationalrat überwies sowohl das Postulat als auch die Motion. 8

Eine 2008 vom Nationalrat angenommene Motion Heim (sp, SO) wurde im Berichtsjahr
auch im Ständerat behandelt und auf Empfehlung von Bundesrat und Kommission
ebenfalls überwiesen. Die Motion verlangte von der Regierung, konkrete Massnahmen
auszuarbeiten, um die Erkenntnislücke bei der medikamentösen Behandlung von
Kindern zu schliessen. 9

MOTION
DATUM: 15.12.2010
LUZIUS MEYER

Aus Sorge vor Versorgungsschwierigkeiten im Medikamentenbereich reichte
Nationalrätin Heim (sp, SO) im Juni des Berichtsjahres ein Postulat mit dem Titel
Sicherheit in der Medikamentenversorgung ein. Das in der grossen Kammer
angenommene Anliegen verlangt einen Kurzbericht mit Angaben über die
Versorgungssituation in den Spitälern; über die geltenden gesetzlichen Grundlagen des
Bundes; über den Vollzug durch die zuständigen Behörden sowie über die Umsetzung
der Leistungserbringer. Der Bericht soll dazu dienen, Problemfelder und Ursachen zu
eruieren und Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Im Laufe der regelmässigen
Evaluation der Versorgungslage hatte der Bundesrat bereits 2006 Massnahmen
ergriffen, namentlich mit einer vorgezogenen Teilrevision des Heilmittelgesetzes, damit
Spitäler und Apotheken die Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln besser
sicherstellen konnten. 10

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Durch eine Motion Heim (sp, SO) wurde der Bundesrat beauftragt, eine kohärente
Antibiotika-Strategie im Sinne eines One-Health-Ansatzes zu erarbeiten. Die
Motionärin umschrieb fünf Forderungen: ein systematisches Monitoring des
Antibiotika-Einsatzes und der Resistenzen, die Identifizierung von Hotspots der
Resistenzentwicklung, die Senkung des Antibiotika-Verbrauchs mit diversen
Massnahmen, die Einleitung präventiver Massnahmen im Bereich der tierischen
Produktion sowie die Lancierung einer Informationskampagne über den korrekten
Einsatz von Antibiotika. Grundsätzlich prangerte die Motionärin mit ihrem Vorstoss eine
Passivität an: Seit geraumer Zeit seien problematische Zustände und Entwicklungen
bekannt, jedoch vermisse sie bis anhin einen entscheidenden Fortschritt. Vor allem ein
Monitoring des Antibiotika-Einsatzes und der Resistenzen bei Mensch, Tier und Umwelt
sowie klare diesbezügliche Handlungsstrategien würden fehlen. Der Bundesrat teilte
diese Sorgen und begrüsste die vorgeschlagenen Schritte. Obwohl basierend auf dem
revidierten Epidemiengesetz einige Bestrebungen im Gange seien, unterstütze der
Bundesrat die Motion, welche im März des Berichtsjahres auch vom Nationalrat
angenommen wurde. Ebenso diskussions- und oppositionslos hiess die kleine Kammer
das Geschäft gut. 11

MOTION
DATUM: 09.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Anfang 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes
(HMG) publiziert, zu einer Behandlung der Vorlage kam es jedoch erst in der
Sondersession des Nationalrats im Mai 2014. Das Heilmittelgesetz dient dem Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier und soll gewährleisten, dass nur sichere, qualitativ
hochstehende sowie wirksame Heilmittel auf den Markt gebracht werden können. Es
bestehe jedoch noch Handlungsbedarf beim Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln,
bei der Überwachung des Marktes durch die Behörden, bei der Regelung der
geldwerten Vorteile und beim Vollzug; deswegen wurde diese 2. Etappe der
Heilmittelgesetzrevision lanciert. 
Inhaltlich betreffen die Änderungen unter anderem die vereinfachte Zulassung von
synthetischen Arzneimitteln, sowie auch von Komplementär- und Phytoarzneimitteln.
Ebenfalls sollen die Bestimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln angepasst und
die Marktüberwachung verstärkt werden. Auch bei der Arzneimitteltherapie in der
Kinderheilkunde sollen Verbesserungen herbeigeführt werden. Zudem sollen
Anpassungen bei den Datenschutzbestimmungen und den Regelungen in den Bereichen
Straf- und Verwaltungsstrafrecht vorgenommen werden. Mit der präsentierten Vorlage
sollen die Aufträge von Parlament und Bundesrat umgesetzt werden. Gleichzeitig gelte
es, die höchst unterschiedlichen Ansprüche von Industrie, Handel und Fachpersonen
sowie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen, ohne dabei die Interessen
der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem zu vernachlässigen. Die
komplexe Gesetzesrevision wurde für die Beratungen im Parlament in sechs Blöcke
eingeteilt, welche in der Folge chronologisch wiedergegeben werden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die vorberatende SGK des Nationalrates hatte 2013 und bis Anfang 2014 in mehreren
Sitzungen das HMG besprochen und gelangte mit einer Reihe von Änderungsanträgen
ans Ratsplenum. Eintreten war unbestritten, merkten doch auch alle Fraktionsvertreter
an, die Revision des HMG sei nötig und zielführend. Gleichwohl galt es in der
Detailberatung über zahlreiche Anträge zu befinden. Zunächst wurde ein Antrag Fässler
(cvp, AI) deutlich gutgeheissen. Gegenüber dem Bundesratsentwurf wurde damit die
Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte (im
Gegensatz zum Apothekermonopol) gefestigt. Etwas weniger deutlich fand ein
Kommissionsantrag den Weg ins Gesetz. Dieser sah vor, dass Arzneimittel, die bereits
am 1. Januar 2002 in einem Kanton zugelassen waren und sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der HMG-Revision immer noch in Verkehr befinden, entsprechend zu
kennzeichnen sind und ausschliesslich im betreffenden Kanton vertrieben werden
dürfen. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI) und mit ihr eine Mehrheit der FDP-Liberalen
und der Grünen Fraktion wehrten sich vergebens gegen den Kommissionsvorschlag.
Andere Minderheitsanträge, ebenfalls aus SP-Kreisen, betrafen mehrere Regelungen
zum Unterlagenschutz, der vom Bundesrat grundsätzlich auf zehn Jahre festgelegt
wurde. Im einen Fall wollte die Kommissionsminderheit vergeblich einen
Mehrheitsantrag verhindern, der den Unterlagenschutz auch bei Arzneimitteln, die
durch bedeutende präklinische oder klinische Prüfungen zugelassen wurden, auf zehn
Jahre festlegen wollte. In einem weiteren Fall unterlag die Minderheit gegen den Antrag,
den Unterlagenschutz zu streichen, der auf Antrag gewährt werden kann, wenn es sich
um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten handelt, die in Übereinstimmung mit
dem pädiatrischen Prüfkonzept entwickelt wurden. Diskussionslos wurde auch eine
Anpassung im Bereich der vereinfachten Zulassung von Arzneimitteln beschlossen:
Zusätzlich zu den in der Regierungsvorlage geschilderten Gründe für eine vereinfachte
Zulassung sollten in der Schweiz auch Arzneimittel vereinfacht auf den Markt gebracht
werden können, deren Wirkstoffe in mindestens 5 Ländern der EU und EFTA seit
mindestens 10 Jahren in zugelassenen Arzneimitteln (Referenzpräparate) verwendet
werden. Ebenfalls unter die vereinfachte Zulassung fallen sollen Arzneimittel, die seit
mindestens 30 Jahren verwendet werden, wobei für mindestens 15 Jahre davon auch
eine Zulassung in Ländern der EU und EFTA nachgewiesen werden muss. Eine Regelung
zur Verschreibungspflicht (Ausstellen von Rezepten) wurde auf Antrag Humbel (cvp, AG)
geändert. Ruth Humbel schlug vor, den Artikel mit der Möglichkeit für Patientinnen und
Patienten zu ergänzen, auf das Ausstellen eines Rezepts in Papierform zu verzichten.
Dies sei vor allem dann naheliegend, wenn die Arzneimittel direkt beim behandelnden
Arzt bezogen würden. Ein Gegenantrag Pezzatti (fdp, ZG) wollte die
Verschreibungspflicht aufheben, blieb jedoch gegen den Antrag Humbel chancenlos.
Zum Versandhandel von Medikamenten wurde ein Einzelantrag Gilli (gp, SG)
angenommen, wonach bei Bestellungen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln das Rezept
nicht eingeschickt werden muss (wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
Erfahrungen zeigten, dass dies nicht praktikabel sei. Weiter soll die Bewilligungen
erteilende Behörde nach wie vor der Kanton sein und nicht, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, das Heilmittelinstitut. Dieser Minderheitsantrag de Courten (svp, BL)
kam mit 92 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen hauchdünn durch. Letztlich wird damit
der Status quo beibehalten. Die übrigen Kommissionsanträge, vorwiegend
unumstrittene Präzisierungen gegenüber der Regierungsvorlage, wurden angenommen.
In einem zweiten Block wurden Anpassungen besprochen, welche auch das
Krankenversicherungsgesetz tangieren. Regierung und Kommission schlugen vor,
Medikamentenrabatte zu verbieten. Auf Antrag Humbel (cvp, AG) wurde dieser Passus
jedoch anders formuliert: Zwischen Kassen und Pharmafirmen ausgehandelte Rabatte
sollen erlaubt bleiben, wenn sie an die Patientinnen und Patienten weitergegeben oder
für Forschung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitsbereich verwendet werden. 
Block drei umfasste die Behandlung diverser Punkte im Bereich der Marktüberwachung
und Meldepflicht. Zwar wurden die Anträge gründlich besprochen, am Ende obsiegte
jedoch die Kommissionsmehrheit mit ihren Anträgen, die die Regierungsvorlage
vorwiegend ergänzten, nicht jedoch inhaltlich substanziell abänderten. Einzig ein von
der SGK vorgeschlagenes Informationssystem "Antibiotika in der Veterinärmedizin"
wurde auf Antrag Frehner (svp, BS) mit 90 zu 87 Stimmen knapp nicht in das Gesetz
aufgenommen.
Nach intensiver Debatte über einen ganzen Tag hinweg überwies der Nationalrat die
veränderte Vorlage dem Ständerat mit 139 zu 43 Stimmen zur Konsultation. Geschlossen
gegen die Vorlage stand die SP-Fraktion, von der alle 43 Gegenstimmen stammten.
Namens ihrer Fraktion konstatierte Silvia Schenker (sp, BS), dass das Patientenwohl –
erklärtes Ziel der Vorlage – nicht mehr im Zentrum stehe, sondern die Frage, wessen
Taschen besser gefüllt werden könnten. Sie SP wolle nicht Hand bieten zu einer
„Gesetzesrevision, die wenigen, aber mächtigen Interessengruppen dient, statt allen
Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit zu geben.“ Insbesondere die Ablehnung
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des Antibiotika-Informationssystems stiess den Sozialdemokraten sauer auf, weil dies
ein Instrument zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen hätte werden können. 

In der Wintersession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es ebenfalls über zwei Tage
hinweg besprochen wurde. Die SGK-SR gelangte mit einer Vielzahl an
Änderungsanträgen an das Ratsplenum, sowohl bezüglich der Regierungsvorlage, als
auch bezüglich der im Nationalrat beschlossenen Version. Jedoch ist festzuhalten, dass
die Anträge der SGK-SR mit relativ deutlichen Mehrheiten zustande gekommen waren
und nur wenige Minderheitsanträge im Raum standen. Eintreten war unbestritten und
Ständerat Felix Gutzwiller (fdp, ZH) lobte die Vorarbeit des Nationalrates. Die
Änderungen gingen in die richtige Richtung, so Gutzwiller. Er honorierte jedoch auch
die Arbeit der SGK des Ständerates, welche die Vorlage seiner Einschätzung nach
nochmals weiterentwickelt habe. Die Detailberatung begann mit der Definition
verschiedener Begrifflichkeiten. Der Nationalrat hatte in Ergänzung zur
Bundesratsvorlage zahlreiche zusätzliche Begriffe per Gesetz definiert. Viele davon
wollte die Mehrheit der SGK-SR wieder eliminieren, einerseits weil diese Definitionen in
der betreffenden Verordnung geregelt werden können, und andererseits, weil eine
Definition per Gesetz verhindere, das neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
unmittelbar angewendet werden könnten. Eine Minderheit Bischofberger (cvp, AI)
beantragte, die Anpassungen des Nationalrates beizubehalten. Dezidierte Auffassung
der Minderheit war es, dass die vom Nationalrat eingeführten Begriffe zu
weiterführenden Themen wie der Übernahme von einschlägigen EU-
Gesetzesänderungen, Herstellungsbewilligungen für Arzneimittel, wissenschaftlichen
Entwicklungen und vor allem der Selbstdispensation in der Verantwortung des
Parlamentes sein müssen, und somit im Gesetzestext und nicht in der Verordnung ihren
Niederschlag finden sollten. Entsprechend sollten allfällige Änderungen tatsächlich vom
Parlament beschlossen werden müssen. In die gleiche Richtung argumentierte Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) der zwar anmerkte, dass eine Begriffsdefinition in einem
Bundesgesetz etwas sonderbar sei, es jedoch richtig fand, neue, noch nicht definierte
Begriffe erstmals zu umschreiben. Kommissionssprecherin Lilian Maury Pasquier (sp,
GE) ersuchte das Ratsplenum nochmals im Sinne der bestmöglichen Legiferierung der
Mehrheit zu folgen, eine Differenz zum Nationalrat einzugehen und dadurch in der
Folge die Möglichkeit offen zu halten, abermals über diese Definitionen zu befinden. Ihr
Appell zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung: Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der
Minderheit und beliess damit die Übernahme des Definitionenkatalogs im HMG. 
Bezüglich Unterlagenschutz wurde zwar nur wenig diskutiert, jedoch ergaben sich
Differenzen zum Nationalratsentwurf. Der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz,
aber auch die Förderung der Forschung waren nicht umstritten. Dagegen seien die
Schutzdauer und deren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich seltener Krankheiten
und Kinderkrankheiten, noch nicht zufriedenstellend geklärt, so
Kommissionspräsidentin Liliane Maury Pasquier. Sogleich wurden Präzisierungen und
Änderungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine Schutzdauer auf 10 Jahre festgelegt
werden könne, wenn ein bedeutender klinischer Nutzen gegenüber bestehender
Therapien erwartet werden kann und die Therapie durch umfangreiche klinische
Prüfungen gestützt wird. Es gehe der SGK-SR darum, einen klinischen Nutzen zu
definieren, und nicht einfach nur den Aufwand, wie dies in der nationalrätlichen
Version der Fall sei, führte Felix Gutzwiller (fdp, ZH) aus. Es gehe nicht darum,
Konkurrenzpräparate zuzulassen oder nicht, sondern den Unterlagenschutz für echte
Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend wurde dieser Antrag im Plenum
gutgeheissen. Weiter gab eine Anpassung in der Norm zur vereinfachten Zulassung von
Arzneimitteln Anlass zu Diskussionen. Der Nationalrat hatte beschlossen, in der EU
zugelassene Medikamente in der Schweiz unter gegebenen Umständen vereinfacht
zuzulassen, was die Kommissionsmehrheit des Ständerates wieder streichen wollte.
Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte diesen Passus in abgeschwächter
Formulierung beibehalten. Begründet wurde dies mit der Höhe der Hürde, die nicht
dem eigentlichen Ziel, der Zulassungsvereinfachung, diene. Zudem schaffe eine
Differenz zum Nationalrat nochmals die Chance, sich vertieft mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Ständerätinnen und Ständeräte folgten diesem Antrag jedoch
mit 26 zu 13 Stimmen nicht. In weiteren Punkten folgte der Ständerat seiner
Kommission, die mehrheitlich die Version des Nationalrates unterstützte. Erst bei der
Behandlung der Verschreibmodalitäten und der Arzneimittelabgabe gab es erneut
Minderheitsanträge. Besonders die Frage um die Pflicht, den Patientinnen und
Patienten Rezepte ausstellen zu müssen, war umstritten. Im Sinne der
Patientensicherheit sprach sich wiederum eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) für
die nationalrätliche Fassung aus. Die Kommissionsmehrheit dagegen sah in der
Rezepte-Ausstellungspflicht einen unnötigen bürokratischen Aufwand und wollte den
Passus streichen. Stellvertretend gab Felix Gutzwiller (fdp, ZH) zu bedenken, dass mit
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der Selbstdispensation ein Ausstellen von Rezepten hinfällig sei. So unterlagen die
Minderheitsanträge erneut mit 26 zu 18 bzw. 27 zu 16 Stimmen. Nach einwöchigem
Unterbruch griff der Ständerat die langwierige und komplizierte Revision des HMG noch
in der Wintersession wieder auf, um die Beratung abzuschliessen. Eine gewichtige
Differenz schuf der Ständerat an diesem zweiten Beratungstag, indem er das im
Nationalrat zuerst lange besprochene, dann gestrichene "Informationssystem
Antibiotika in der Veterinärmedizin" wieder in die Vorlage aufnahm. Wichtig war dies
dem Ständerat auch aufgrund des Auftrags einer 2013 überwiesenen Motion Heim (sp,
SO), welche eine Antibiotikastrategie auch für die Veterinärmedizin gefordert hatte.
Grundsätzlich ging es aber mit diesem Schritt explizit darum, Antibiotikaresistenzen in
den Griff zu bekommen. Zu weiteren Diskussionen gab die Aufgabengestaltung zur
Informationstätigkeit des Heilmittelinstituts und insbesondere die Normen zur Führung
eines Arzneimittelverzeichnisses Anlass. Einige Absätze wurden daraufhin vom
Ständerat aus der Vorlage gestrichen. Abschliessend wurde ein Einzelantrag Fetz (sp,
BS) zur Präzisierung der Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Inumlaufbringung von Arzneimitteln gutgeheissen und diverse Änderungen bisherigen
Rechts abgesegnet, teilweise in Ergänzung des nationalrätlichen Entwurfs. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 40 Stimmen einstimmig dem Nationalrat zur
Differenzbereinigung zurückgegeben. Die grosse Kammer wird sich im Jahr 2015 mit
den vorgenommenen Änderungen auseinandersetzen müssen. 12

Die Abnehmende Wirkung von Antibiotika und die Resistenzbildung beschäftigten den
Nationalrat im Zusammenhang mit einem Postulat Heim (sp, SO). Es fordert den
Bundesrat auf, im Rahmen seiner Antibiotikastrategie zu prüfen, wie oft rezeptfreie,
antibiotikahaltige Medikamente verwendet werden und ob dem Konsum Einhalt
geboten werden müsse. Hintergrund des Vorstosses war ein Expertenbericht, der vor
Antibiotikaresistenzen warnt. Die Autorengruppe sei jedoch von einer Firma, die
antibiotikafreie Arzneimittel herstellt, unterstützt worden. Der Bundesrat solle eine
unabhängige Sicht ermöglichen. Da Antibiotikaresistenzen letztlich die öffentliche
Gesundheit gefährdeten und die Problematik entsprechend ernst genommen werden
müsse, sah sich der Bundesrat gewillt, die geforderte Umsicht walten zu lassen. Das
Ratsplenum nahm das Postulat in der Sommersession entsprechend diskussionslos
an. 13

POSTULAT
DATUM: 20.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im März 2017 reichte Bea Heim (sp, SO) zwei Motionen zur Mittel- und Gegenständeliste
(MiGeL) ein. Ihr Hauptanliegen war es, die Kosten dieser Produkte zu reduzieren, wofür
sie unter anderem eine Vergütungspflicht für im Ausland eingekaufte Artikel beantragte.
Zwar werde die MiGeL-Liste aufgrund der veralteten und zu hohen
Höchstvergütungsbeträge (HVB) vollständig revidiert, zukünftig brauche es aber eine
«kontinuierliche Überwachung der Marktpreise der (...) MiGeL-Produkte und eine
entsprechend systematische Anpassung der Höchstvergütungsbeträge», argumentierte
die Motionärin. Mögliche Instrumente dazu seien transparent deklarierte oder verfügte
Höchstfabrikabgabepreise, die Festlegung von Höchstvertriebsmargen oder
periodische Auslandpreisvergleiche auf der Basis eines Länderkorbes, wie sie bei
Medikamenten oder Arzneimitteln teilweise bereits vorlägen. Der Bundesrat betonte
die Sonderstellung der MiGeL-Produkte: Sie seien sehr vielfältig bezüglich Anwendung,
medizinischem Nutzen, auf dem Markt vorhandenen Ausstattungen und
Qualitätsniveaus. Sie würden häufig angepasst und über zahlreiche verschiedene
Absatzkanäle und Abgabestellen verkauft. Daher gebe es – anders als zum Beispiel bei
Medikamenten oder Arzneimitteln – bei den MiGeL-Produkten keine behördliche
Preisfestsetzung im Einzelfall oder vertragliche Tarifvereinbarung, stattdessen würden
unter Berücksichtigung eines behördlich festgelegten Höchstvergütungsbetrags die
Marktpreise vergütet. Dies erachte die WEKO als geeignetes System, um das Preis-
Leistungs-Verhältnis der MiGeL-Produkte zu verbessern, sofern die HVB regelmässig
aktualisiert würden, erklärte der Bundesrat. Dass eine regelmässige, systematische
Überprüfung nötig sei, bestätigte der Bundesrat; entsprechende Bemühungen seien
aber mit der umfassenden Revision und einem Teilprojekt zur Entwicklung eines
Systems der periodischen Überprüfung bereits am Laufen und sollten bis ins Jahr 2019
abgeschlossen sein. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion. Bea Heim liess die
Ankündigungen des Bundesrates bezüglich einer Lösung des Problems nicht gelten:
Dies verspreche er dem Parlament schon seit dem Jahr 2005. Eine Annahme der
Motion solle nun dem Bundesrat verdeutlichen, dass es diese Revision brauche und

MOTION
DATUM: 07.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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dass er «dranbleiben» solle. Gesundheitsminister Berset verwies in der Folge konkret
auf die seit August 2016 alle sechs Monate in Kraft tretenden Änderungen. Den Vorwurf
der Untätigkeit bestritt er, indem er darauf hinwies, dass die MiGeL-Produkte 1.7
Prozent der Kosten der OKP ausmachten und sich der Bundesrat daher zuerst um die
Medikamentenpreise, die 15 bis 20 Prozent der Kosten verursachten, habe kümmern
wollen. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion mit 161 zu 29 Stimmen bei 2
Enthaltungen an; lediglich einen Grossteil der FDP-Fraktion konnte der Bundesrat
überzeugen. 14

1) AB NR, 2005, S. 146 ff.; AB SR, 2005, S. 601 f. (NZZ, 23.2.05; BaZ, 17.12.05).
2) AB NR, 2017, S. 1238 f.
3) AB NR, 2007, S. 387 f.
4) AB SR, 2008, S. 22 ff., 434 und 533; AB NR,2008, S. 613 ff., 872 f. und 1024; BBl, 2008, S. 4873 ff. 
5) AB SR, 2008, S. 813 f.
6) AB NR, 2008, S. 1552.
7) Motionen Heim und Humbel Näf: AB NR, 2009, S. 55 f.; AB NR, 2009, S. 2313 ff. Motion Robbiani: AB SR, 2009, S. 512 f.
8) AB NR, 2010, s. 551; AB NR, 2010, s. 554
9) AB SR, S. 1292
10) AB NR, 2012, S. 1794.
11) AB NR, 2013, S. 507; AB SR, 2013, S. 1669.
12) AB NR, 2014, S. 672 ff.; AB SR, 2014, S. 1142 ff.; AB SR, 2014, S. 1273 ff.; BBl, 2013, S. 1 ff.; BBl, 2013, S. 131 ff.;
Medienmitteilungen der SGK-NR vom 24.1., 21.2., 11.4. und 4.7.2014; Medienmitteilungen der SGK-SR vom 24.10. und
18.11.2014; TA, 8.5.14
13) AB NR, 2014, S. 1276.
14) AB 2018, NR, S. 277 f.
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